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Feſt derunach egypten (1 Februar), Auffindung des zwölfjährigen Jeſus
Im Tempel (4 Sonntag nach Epiphanie), Vermählung Mariaä 25 Jänner),
Marid Verkündigung, Feſt der Mutterſchaft Mariä (11 Oktober) Am
25 jeden onats, enn die Mitglieder den frommen Uebungen mn der
Bruderſchaftskirche beiwohnen. Bedingungen für teſe vollkommenen Abläſſe:
Beichte, Kommunion, Kirchenbeſuch und QAbet Gebet nach der Meinung des
Papſtes In der Todesſtunde Unter den gewöhnlichen Bedingungen.

Unvollkommene 300 Tage, ſo oft die Mitglieder einer frommen
Uebung 3u Ehren des Chriſtkindes m der Bruderſchaftskirche beiwohnen.
100 Tage für jede gute Werk der Frömmigkeit Und KRebe denZwecken der Bruderſchaft.

Erlüſſe des Apoſtoliſchen Ituhles.
Zuſammengeſtellt von Dr Groſam, Profeſſor des kanoniſchen Rechtes

In3
(Statut der rutheni  en Kirche in den Vereinigten daten von

Nordamerika.) (ber ämtliche Angehörige des griechiſch⸗rutheniſchen Ritus
mn den Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde . 1912 Heiligen
H  le ein eigener Biſchof geſetzt, der Unmittelbar dem Heiligen Stuhle
unterſteht. Durch ein der Propaganda vom 17 Auguſt 1914
hielt nun dieſer neue Bistumsverband vorläufig auf ahre ein Ver  —
waltungsſtatut, Aus dem folgendes hervorgehoben ſei:

Der Biſchof wird vom frei ernann Und Uhr ſein Amt mit
der vollen Gewalt und allen en eines Ordinarius mn Abhängigkeit
vom Apoſtoliſchen Delegaten in Waſhington. Seine Suſtentation erhält CTL

durch ein Cathedraticum, das von allen Kirchen des rutheniſchen Ritus
in den Vereinigten Staaten nach einem von ihm elbſt nach Anhörung ſeiner
Konſultoren feſtzuſetzenden Ausmaße 3u leiſten iſt Er reſidiert In New
Vork, ſein Generalvikar und Seminarrektor mn Philadelphia. Kompetenz⸗zweifel zwiſchen ihm und den lateiniſchen Biſchöfen entſcheidet der Apo

iſcheDelegat mn Waſhington Unter Offenhaltung des Rekurſes an den HeiligenStuhl.

——  — Heranbildung eines einheimiſchen Klerus erfolgt In einem
eigenen rutheniſchen Seminar, zu eſſen Erhaltung die rutheniſchen Kirchen⸗vorſteher beizuſteuern aben, oder mn auswärtigen Kollegien nach dem Er
meſſen des oſe Solange der eigene Klerus für den Bedarf nicht Aus
ret  2 kann der Biſchof von eniſchen Diözeſen mn Galizien und UngarnPrieſter für die M

4

iſſion erbitten, die dann ihrer Heimatsdiözeſe inkardiniert
bleiben, aber während ihrer Dienſtleiſtung mn Amerika ausſchließlich ſeiner
Jurisdiktion unterſtehen und ohne ſeine Erlauhnis nicht un die Heimats⸗diözeſen zurückkehren dürfen. Die Kirchenvorſteher ſind ad nutun amovibiles,können aber ungerechtfertigte etzung QAn den Apoſtoliſchen Delegatenm Waſhington und weiterhin Qn den Heiligen Stuhl rekurrieren. Ihre Suſten⸗tation aben ſie aus den Einkünften ihrer Kirchen Uund den Stolgebühren,
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die mit Berückſichtigung der Ortsgewohnheiten Biſchof feſtzuſetzen ſind
Ausnahmsweiſe können Pr  * des lateiniſchen Ritus zeitweilig mit der
Paſtoration der Uthenen an beſtimmten Stationen betraut werden.

IILI Die Gläubigen des rutheniſchen Ritus m den Vereinigten Staaten
haben Im allgemeinen dem Gottesdienſt thre. Ritus anzuwohnen und die
Sakramente nach ihrem Ritus zu empfangen. Wo aber kein Gottesdienſt
ihres eigenen eitus beſteht, ſind ſie zum der eiligen Meſſe und

Empfang der Sakramente nach dem lateiniſchen Ritus verpflichtet. Der
Uebergang rutheniſchen lateiniſchen Ritus kann nur von der
8 de Propaganda gde geſtattet werden, und jeder Verſuch, rutheniſche
Gläubige 5  Um lateiniſchen Ritus herüberzuziehen, iſt ſtrafbar. Die Sakra
nente der Buße und des QAre jedo dürfen Gläubige des lateiniſchen
Mitus ohneweiters von rutheniſchen Prieſtern empfangen und umgekehrt,
NuL die Oſterkommunion und das Viatikum ausgenommen, wofern nicht
ein Notfall vorliegt. Das kirchliche Begräbnis muß nach dem Ritus
des Verſtorbenen gehalten werden. Hinſichtlich der Feſt und Faſttage dürfen
ſich die Ruthenen mit Zuſtimmung thre Ofe. QAn die Gewohnheit des
Ortes halten.

Ehen zwiſchen Angehörigen verſchiedener Riten ſind ohneweiters
ſtatthaft. Während des Beſtandes der Ehe kann die Frau dem Ritus des
Mannes folgen; nach dem ode des Gatten muß ſie jedoch ihrem
eigenen Ritus zurückkehren. Für die Eheſchließung der Ruthenen Unterein-—

Ne temereander und mit Lateinern die Vorſchriften des Dekretes 575
verpflichtend. D  e Trauung iſt 3 halten Im Ritus der Braut, und der
Pfarrer der rau hat eventuell die nötigen Dispenſen 3u eſorgen. Die
Kinder N alle im Ritus des Vaters zu taufen und gehören ohne Unter—
le des Ge  6  8 zum Ritus des Mannes, elbſt venn im Notfalle
ern Prieſter des anderen N  kitus die Taufe geſpendet d.  6 Uneheliche Kinder
folgen dem R  eitus ihrer Mutter. —B— N VI 458 SS.)

(Privilegien der Konklaviſten.) Dem alten Herkommen entſprechend
hat Benedikt nach ſeiner Erhebung auf den päpſtlichen Stuh
durch ein Motuproprio Oktober 1914 den Konklaviſten Gnaden.
erweiſe zukommen laſſen Die mn einer eigenen Liſte namentlich angeführten
Prieſter, welche die Kardinäle diesmal ins  4 Konklave begleiteten, erhalten
das Privilegium des Privatoratoriums, und 5 die Konklaviſten der Kurien—
kardinäle und der Kardinalbiſchöfe QAlten Tur für den Fall der Krank⸗
heit, die der auswärtigen Kardinäle ohne Beſchränkung. Den Kon
klaviſten der römiſchen und italieniſchen Kardinäle wird überdies eine ein⸗
malige Gratifikation von 1e 300 V  Ie und einmalige Befreiung von den
Taxen der Verleihungsbullen bei Erlangung von Benefizien, Kommenden
päpſtlicher Proviſion gewährt. Die Laien⸗Konklaviſten ſind diesmal nicht EL

wähnt. Ebenſo iſt die noch Unter Pius belaſſene lebenslängliche Penſion
für die römiſchen und italieniſchen Konklaviſten unter Hinweis auf die be
rängte Lage des Heiligen Stuhles geſtrichen. Ueber die älteren, zum Teil
ganz normen Vergünſtigungen für die Konklaviſten ögl. Cappello, De Curia
Romana II 378 VI 533 SS.)
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(Nona lectio Feſten, die Okkurrenz nur kommemo⸗
riert werden.) Für die Fälle, ilt Feſte der Geſamtkirche wegen immer⸗
währender oder zufälliger Okkurrenz mit Feſten höheren Ranges un einzelnenKirchen Kommemoration und 1012 lectio haben, hat die heilige Riten
kongregation uim Sinne der Antwort vom V  (Q1 1914 ad kürzere,meiſt Aus den drei Feſtlektionen zuſammengezogene Leſungen hergeſtellt. Die
Sammlung dieſer verkürzten Lektionen erhielt nun durch Dekret der heiligenRitenkongregation vom Juni 1914 die Approbation mit der Erklärung,daß teſe verkürzten Leſungen im Bedarfsfalle als 0 lectio verwendet
werden können und nüſſen (yadhiberi debere“

VI 5530
Zur Brevierreform.) Ein Dekret der 8 vom 2 März1914 approbiert die neueé, einbändige Brevierausgabe der VatikaniſchenDruckerei und erklärt dieſe Ausgabe als editio tyPica Dieſelbe Kon⸗

gregation erklärt mn einem Dekrete November 191 die prohation der Neéeuen Diözeſan⸗ und Ordensproprien Urch den Heiligen Stuhldürfe nicht dahin gedeutet werden, daß mit dieſer Approbation vd die
ſchwebenden Fragen über die n den hiſtoriſchen Lektionen dieſer Offizienenthaltenen geſchichtlichen Tatſachen oder über die Zugehörigkeit der betref⸗fenden Heiligen, namentlich jener Aus alter Zeit, dem einen oder
deren Mönchsorden vom Heiligen —  tuhle irgendwie entſchieden ſeien.

672 67J.)(Fürſorge der Biſchöfe für Kriegsgefangene.) In SchreibenBenedikts vom Oktober 1914 ſpendet dem Erzbiſchof Kardinal
Felix Hartmann von Cöln beſonderes Lob, daß ſich Ant die In eu  6Kriegsgefangenſchaft geratenen franzöſiſchen Prieſter angenommen und vom
Deutſchen Kaiſer für ſie die Begünſtigung erlangt hat, daß ſie un der Ge⸗
fangenſchaft wie Offiziere gehalten werden. Zugleich hittet der Papſt den
Kardinal von Cöln und n einem weiteren Schreiben November

5 den Erzbiſcho Nikolaus —  Dobreeéi von Antivari, daß ſie ſich aller Kriegs  2  .gefangenen, beſonders dey verwundeten, ohne Unterſchied der Cation und
Religion un Rehe und Erbarmen annehmen und ihnen ihr chweres Los
nach Kräften erleichtern mögen. VI 54 546.)(Erneuerung der päpſtlichen Hofwürden und Ehrentitel.) Ein
Aviſo In Nor 16 der erinnert daran, daß die Inhaber von Würden
und Ehrenämtern An päpſtlichen Hofe QAus dem Klerus und dem Laien  2
tande vom neu erwählten Papſte ausdrücklich beſtätigt, beziehungsweiſe CT.
dings mannt werden müſſen, widrigenfalls ſie AQus der **

iſte der päpſtlichenHofwürdenträger im „Annuario Pontificio“ geſtrichen würden.

VI —592
Die päpſtliche Kommiſſion zur eviſion der Vulgata.) Unterdie enkwürdigſten Großtaten Pius rechnet ein MotuproprioBenedikt vom November 1914 die Einſetzung einer päpſtlichenKommiſſion

2 zur HerſtelluU9 einer wiſſenſchaftlich exakten Ausgabe des Vul

1 AYV den 14 PS irrtümlich
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gata⸗Textes. Bekanntlich wurde mit dieſer großen Aufgabe der Benediktiner⸗
Orden etraut teſe Kommiſſion erhält den offiziellen Titel „Ponti-
C1 Commissio“ und wird mit den Rechten einer autonomen kirchlichen
Körperſchaft gleich den ſelbſtändigen Benediktinerklöſtern ausgeſtattet. Der
jeweilige Präſes ird über Vorſchlag des Abbas Primas der Benediktiner
vom unmittelhbar Inannt Er übt ber die Mitglieder der Kom
miſſion die den Benediktiner⸗Aebten zukommende Jurisdiktion aus, ſo daß
die Jurisdiktion des AS proprius der einzelnen Mitglieder nuTL 12
radice gewahrt bleiht. Die einzelnen Aebte önnen zwar die Berufung
eines threr Konventualen m die Kommiſſion Einſprache erheben, werden aber
gemahnt, im Hinblick auf die hochbedeutſame Aufgabe der Kommiſſion ſich
der Berufung nicht zu widerſetzen Die Kommiſſion verwaltet die ihr Iu⸗
kommenden Einkünfte und Beſitzungen ſelbſtändig Unter päpſtlicher Kontrolle

VI 665
(Zum Zentenarium des Dichters ante Alighieri. In inem

reiben den Erzbiſchof von Ravenna 28 Oktober 1914 nimmt
Benedikt die zur Feier des Zentenariums des Todes des Dichters

der Divina Commedia jetzt ſchon (Dante ar September 21 zu
Ravenna) getroffenen Einleitungen genehmigend nd mit hohen Lobſprüchen
auf den großen katholiſchen Dichter Ur Kenntnis und pendet Lire
5  Ur Renovierung der Kirche Francesco m Ravenna, die Aus dieſem
Anlaſſe eplant iſt VI 582 S.)

Bericht über die rfolge der katholiſchen Miſſionen.
Von Profeſſor Peter 1  1  0 un Ried (O.⸗Oe
DOAS Chriſtentum In Nfrikx

Durch den gegenwärtigen Krieg werden die katholiſchen Miſſionen
aller Länder hart betroffen. Underte von Miſſionären ſind plötzlich der
ſo dringenden aus der Heimat eraubt und müſſen blutenden Herzens
zuſchauen, te die Früchte ihrer jahrelangen Arbeit auf einmal vernichtet
werden Wie der Soldat im Kriege, ſo hat auch der Kämpfer auf em
Miſſionsfelde das Recht, von ſeinen Mitmenſchen 3u verlangen, daß ſie
ihn mn der nich mM Stiche aſſen, ſondern nach Möglichkeit wenigſtens
ſo eit unterſtützen, daß * das Werk ſeines weiße über die gefahr⸗
volle Zeit des Krieges hinüberrette. Wer ſich un die V  .  (ot unſerer tapferen
Miſſionäre hineindenkt, wird neben den vielen Opfern, die unſere Zeit
von ihm verlangt, gewi auch noch ein kleines Scherflein für die atho⸗
liſchen Miſſionen erübrigen. Die dle Generalleiterin der S Petrus
Claver-Sodalität un Salzburg, Gräfin Ledochowska, veröffentlicht un der
„Katholiſchen Kirchenzeitung“ Dez einen Aufruf, den wir
hier 0 des abſchließenden Artikels Über die Miſſionen Afrikas mit dem
Bemerken bringen, daß die angeführten Gründe auch für außerafrikaniſche
Miſſionen ſprechen, und daß die „Quartalſchrift“ gerne bereit iſt, etwaige
Almoſen zur Weiterſendung zu übernehmen:


